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Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung 
in Deutschland

Die UN-Behindertenrechtskon-
vention (BRK) will erreichen, 
dass behinderte Menschen ihre 
Menschrechte gleichberechtigt 
wahrnehmen können. Leitbild 
der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) ist daher die 
Inklusion, die Akzeptanz jedes 
Menschen in seiner Individua-
lität und seine gleichberechtig-
te und selbstbestimmte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft –  
und dies von Anfang an. Die 
Konvention unterstützt damit 
die Zielsetzung des SGB IX (Re-
habilitation und Teilhabe) und 
des Behindertengleichstellungs-
gesetzes (BGG).

Seit drei Jahren ist die Kon-
vention  in der Bundesrepub-
lik Deutschland geltendes Recht 
und muss von allen staatlichen 
Institutionen auf Bundes- und 
Landesebene umgesetzt werden. 
Sowohl im Bund als auch in den 
meisten Ländern sind hierzu Ak-
tionspläne (AP) erarbeitet wor-
den. Diese sollen für alle Berei-
che darstellen, wo Handlungsbe-
darf im deutschen Recht besteht 
und welche Wege zum Ziel – 
die inklusive Gesellschaft – füh-
ren können. Allerdings sind die 
meisten Aktionspläne Lippenbe-
kenntnisse mit vage formulierten 
Zielsetzungen für einzelne Poli-
tikbereiche. 

Die UN-BRK selbst gibt wich-
tige Impulse beispielsweise für 
die Barrierefreiheit, die Chan-
cengleichheit, die Beschäftigung, 

oder die Gleichberechtigung und 
Nichtdiskriminierung behinder-
ter Menschen.

Die Bereiche Gesundheit (Ar-
tikel 25) sowie Habilitation und 
Rehabilitation (Artikel 26) wer-
den ebenfalls in der UN-BRK 
benannt. Gesundheitsleistungen 
für behinderte Menschen müs-
sen barrierefrei, geschlechts-
spezifisch und wohnortnah er-
bracht werden. Behinderte Men-
schen haben einen Anspruch 
auf ein Höchstmaß an gesund-
heitlicher Versorgung in dersel-
ben Qualität und Bandbreite wie 
sie nicht-behinderten Menschen 
zur Verfügung gestellt wird. Da-
rüber hinaus müssen diejenigen 
Gesundheitsleistungen bereitge-
stellt werden, die speziell wegen 
der Behinderung benötigt wer-
den, auch um weitere Behinde-
rungen zu minimieren oder zu 
vermeiden. Information und 
freie Entscheidung bei der Ein-
willigung in Therapien sind wei-
tere wichtige Voraussetzungen. 

Die Rehabilitation und Habi-
litation dienen vorrangig dem Er-
halt der vollen Teilhabe an allen 
Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens. Folglich müssen Leistun-
gen der Rehabilitation frühest-
möglich einsetzen und die indi-
viduellen Stärken und Bedürfnis-
se des Betroffenen berücksichti-
gen, um ein Höchstmaß an Un-
abhängigkeit zu bewahren. Auch 
hier gilt, dass Leistungen wohn-

ortnah zur Verfügung gestellt 
werden sollen. 

Deutschland muss regelmä-
ßig vor den Vereinten Nationen 
über den Stand der Umsetzung 
der Konvention berichten. Die-
ser (erste) Staatenbericht wur-
de von der Bundesregierung im 
August 2011 erstellt und bei dem 
zuständigen UN-Ausschuss ein-
gereicht. Neben diesen Staaten-
bericht können gesellschaftliche 
Gruppen einen Parallelbericht 
verfassen und so ihre Sichtwei-
se der Umsetzung dokumentie-
ren. Zu diesem Zweck haben sich 
2012 zahlreiche behindertenpoli-
tische Organisationen zur BRK-
Allianz zusammengeschlossen. 
Die Deutsche Rheuma-Liga ist 
Mitglied der Allianz und hat ak-
tiv an dem Bericht mitgearbeitet. 

Während sich die Bundesre-
gierung im Hinblick auf die Um-
setzung der Artikel 25 und 26 auf 
einem guten Weg sieht, zeich-
net der Parallelbericht ein an-
ders Bild. Die Autoren kritisie-
ren, dass Menschen mit  Behin-
derungen erhebliche Probleme 
haben, eine bedarfsgerechte Ge-
sundheitsversorgung zu erhal-
ten. Und dies betrifft sowohl den 
Zugang zur Leistung als auch die 
Inanspruchnahme der Leistung 
an sich: Vornehmlich die Ver-
sorgung in ländlichen Regionen 
ist von Mängeln, langen Wegen 
und Wartezeiten auf Termine ge-
prägt. Im Bereich Hilfsmittel ste-
hen Aspekte der Kostenersparnis 

über Qualitäts-, Sicherheits- und 
Teilhabeaspekten. Auch die Neu-
fassung der Heilmittel-Richtlinie 
bedeutet für viele Betroffene le-
diglich den Erhalt des Status Quo 
ohne wesentliche Verbesserun-
gen herbeizuführen.

Zahlreiche Regelungen des 
SGB IX, die eigentlich für Ver-
besserung bei Rehabilitation 
und Teilhabe sorgen sollen, wer-
den bisher in der Praxis unzurei-
chend umgesetzt. Beispielhaft sei 
hier die Einschränkung des indi-
viduellen Wunsch- und Wahl-
recht durch Zuzahlungen ge-
nannt. 

Die Prüfung Deutschlands 
durch die UN erfolgt nicht vor 
2014. Man darf gespannt sein, 
wie der Ausschuss Deutschland 
beurteilt. 
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